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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft:  
Energiesperre auch bei Dauerfrost u.a., Hilfen für Obdachlose 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
 
a) Energiesperre auch bei Dauerfrost u.a.  
 
Bereits mehrfach hat sich der Sozialausschuss in der Vergangenheit, zuletzt in seinen Sit-
zungen am 24.09.2008 und am 18.11.2008, mit dem Thema „Energiesperrung“ befasst. 
So wurde in der Sitzung am 18.11.2008 der bei der Emscher-Lippe-Energie (ELE) prakti-
zierte Mahnablauf, der im Ergebnis zu einer Sperrung der Stromzufuhr führen kann, dar-
gestellt.  
 
Dem Verfahren liegt die „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversor-
gung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Nieder-
spannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – Strom GVV) vom 26.10.2006 
(BGBl. I Nr. 50 S. 2391)“ zugrunde. 
 
Aktuell hat die DKP-Ratsfraktion mit Schreiben vom 12.01.2009, das Bestandteil dieser 
Vorlage ist, die Durchführung einer Sondersitzung des Sozialausschusses beantragt.  
 
An der Sitzung des Sozialausschusses werden zwei Vertreter der ELE teilnehmen, das bei 
der ELE praktizierte Mahnverfahren erläutern und zur Beantwortung von Fragen der Aus-
schussmitglieder zur Verfügung stehen. 
 
 
b) Hilfen für Obdachlose 
 
Die Stadt Gladbeck unterhält an 2 Standorten Obdachloseneinrichtungen; und zwar „An 
der Boy 14 –27“ und „Winkelstr. 122 – 126“. 
 
In der Obdachlosensiedlung „An der Boy“ stehen insgesamt 62 Zimmer zur Verfügung; 2 
weitere Zimmer dort werden als sog. Übernachtungsstelle bereit gehalten. Hier können 
kurzfristig auftretende Notfälle unterbracht werden, was auch in regelmäßigen Abständen 
erfolgt. 
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Notfälle während der Abend- bzw. in den Nachtstunden können auch von der Polizei ge-
regelt werden, da die Polizei über Schlüssel für die Übernachtungsstelle verfügt. Alle Zim-
mer „An der Boy“, einschl. Übernachtungsstelle, verfügen über eine Zentralheizung. Wäh-
rend der kalten Witterung in den letzten Wochen wurde die Übernachtungsstelle von eini-
gen Personen genutzt. Diejenigen, die auch während der frostigen Tage absolut im Freien 
übernachten wollten, sind mit winterfesten Schlafsäcken ausgestattet worden. 
 
Die Obdachloseneinrichtung an der „Winkelstr. 122– 126“ besteht aus 18 Wohnungen, die 
auch über eine Heizungsanlage verfügen. 
 
Die Situation in den Gladbecker Obdachlosenunterkünften ist sehr entspannt. „An der Boy„ 
sind momentan 2 Einzelpersonen und an der „Winkelstr.“ eine 3-köpfige Familie schon 
längere Zeit als Obdachlose untergebracht. Passenden Wohnraum für diese 5 Personen 
zu finden, ist schwierig, da sie bestimmte Verhaltensauffälligkeiten haben, die ein Wohnen 
in einem normalen Mietverhältnis als sehr schwierig oder fast unmöglich machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine X 
  
folgende  
 
Ergebnisrechnung 
 
Ertrag €   Aufwand € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
    darin enthalten:  
    Personalaufwand  
    Sach- und  

 Dienstleistungen   
 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 
 
Einzahlung €   Auszahlung € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
darin enthalten:      
Zuschüsse      
Beiträge Dritter      
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Sozialausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

I.V. 
 
 
 
 

 - Rainer Weichelt – 
 Beigeordneter 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


